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	Die Autor:innen


					Vorwort

				Seit Beginn des 21. Jahrhunderts nimmt die Zahl der registrierten Schutzsuchenden weltweit zu. Im Jahr 2001 lag sie noch bei rund 40 Millionen. 2023/24 hat sie die Schwelle von 100 Millionen überschritten. Das bedeutet allerdings nicht, dass Fluchtbewegungen vor einem Vierteljahrhundert weniger Relevanz hatten: In der Vergangenheit sind insbesondere »Binnenvertriebene«, also Schutzsuchende, die innerhalb ihres Herkunftslandes vor Gewalt auswichen, deutlich seltener registriert worden als heute.[1] Außerdem wurden die den Berechnungen zugrunde liegenden Definitionen mehrfach geändert und neue Kategorien entwickelt. Absolute Zahlen über Schutzsuchende lassen sich mithin im globalen Kontext über einen längeren Zeitraum kaum sinnvoll miteinander vergleichen, nicht zuletzt auch deshalb, weil der Umfang der Weltbevölkerung seit dem Jahr 2000 um rund zwei Milliarden Menschen zugenommen hat.
Obwohl also ein kritischer Blick auf die Bedingungen und Effekte der Produktion fluchtbezogener Daten vonnöten ist, bleibt festzuhalten, dass seit Beginn des Jahrtausends die quantitative Bedeutung von Fluchtbewegungen weltweit angewachsen ist. Der bei weitem größte Anteil der Schutzsuchenden in der Welt gelangt dabei nicht in die Europäische Union (EU) oder nach Deutschland. Jedoch stieg auch hier die Zahl der Asylanträge. Hinzu kommen Millionen schutzsuchende Ukrainer:innen, die kein Asyl beantragen mussten. Vor diesem Hintergrund sorgt das Thema Flucht in Europa weiterhin für außerordentlich große Aufmerksamkeit und prägt politische und öffentliche Debatten.
Im Dezember 2023 haben sich Vertreter:innen des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Parlaments auf einen von der EU-Kommission vorgelegten Entwurf für eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) verständigt. Diesem widmet sich das Fokusthema dieses Bandes.[2] Der Entwurf muss (Stand Januar 2024) allerdings noch vom Rat und vom Parlament verabschiedet werden, anschließend folgen Verhandlungen über die komplexen Durchführungsbestimmungen. Die Reform ist das Ergebnis eines langen Prozesses: Erste Vorschläge lagen bereits 2016 vor, das aktuelle Gesetzespaket folgte 2020 als »Pakt für Migration und Asyl«. Abzuwarten bleibt, ob die geplanten EU-Verordnungen Verfahren vor nationalen Gerichten standhalten und die europäischen Fluchtverhältnisse ändern werden. Ein Kernproblem wird aller Voraussicht nach bleiben, dass die Mitgliedstaaten mehrheitlich weiterhin die verpflichtende Umverteilung von Geflüchteten verweigern.
In diesem Zusammenhang haben verschiedene politische Akteure in Europa Vorschläge eingebracht, um Asylverfahren in Staaten außerhalb der EU auszulagern und anerkannte Flüchtlinge anschließend entweder in den Drittländern zu belassen oder in der EU aufzunehmen.[3] Eine Aufnahme anerkannter Flüchtlinge funktionierte allerdings bisher nur sehr bedingt, wie etwa das Abkommen zwischen der EU und der Türkei vom März 2016 oder die regelmäßigen Appelle des Flüchtlingshochkommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), anerkannte Flüchtlinge umzusiedeln (»Resettlement«), zeigen.
In der Bundesrepublik führte Anfang 2024 das von Vertreter:innen der Alternative für Deutschland (AfD) und deren rechtsradikalen Verbündeten propagierte, nicht ganz neue politische Konzept einer sogenannten »Remigration« von Migrant:innen und Flüchtlingen zu einer breiten zivilgesellschaftlichen Mobilisierung gegen die extreme Rechte. Die völkisch-nationalistischen Pläne reichen von der Ausweisung von Ausländer:innen bis hin zum Entzug der Staatsbürgerschaft von Deutschen, denen ein Migrationsbezug zugeschrieben wird – eine Praxis, die das Grundgesetz nach Artikel 16, außer unter bestimmten engen Voraussetzungen, gar nicht zulässt. Wesentlich für solche Vorstellungen ist der Gedanke, die Lage von Menschen mit sogenanntem »Migrationshintergrund« neben »hohem Anpassungsdruck« auch mit »maßgeschneiderten Gesetzen«[4] massiv zu verschlechtern, um den Abwanderungsdruck zu erhöhen. Dies weckt Erinnerungen an die antijüdischen Maßnahmen im nationalsozialistischen Deutschland, die darauf abzielten, Jüdinnen und Juden zu marginalisieren und zu vertreiben. Auch den Entzug der Staatsbürgerschaft praktizierte schon der NS-Staat mit dem Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit von 1933 und der Elften Verordnung zum Reichsbürgergesetz von 1941. Im Parteiprogramm der NSDAP von 1920 hieß es bereits, dass »alle Nicht-Deutschen, die seit dem 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum Verlassen des Reiches gezwungen werden« sollten. Letzteres zielte insbesondere auf die Flüchtlinge des Ersten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die in einer solchen Tradition stehenden rechtspopulistischen und rechtsextremen Konzepte führten dazu, dass der ursprünglich wissenschaftliche Begriff »Remigration« in kürzester Zeit zu einem politischen Kampfbegriff mutierte. So unverdächtig das »Unwort des Jahres« 2023 klingen mag, aus völkisch-nationalistischer Perspektive meint es Vertreibung und Deportation.
Gegenwärtig prägen elf große Kriege und Konflikte die globalen Fluchtverhältnisse: in der Ukraine, in Syrien, in Venezuela, im Südsudan, in Myanmar/Bangladesch, im Sudan, im Gaza-Streifen, in der Demokratischen Republik Kongo, in Somalia, in der Zentralafrikanischen Republik und in Eritrea (in der Reihenfolge der Anzahl von Geflüchteten). Die Nichtregierungsorganisation International Crisis Group listet insgesamt nicht weniger als siebzig Krisen und Konflikte sowie dreißig weitere Risikosituationen weltweit auf. Fluchtursachen liegen in aller Regel in Konflikten innerhalb von Staaten begründet, wenn auch oft unter Einmischung anderer Staaten. Zwischenstaatliche Kriege, wie sie aktuell etwa zwischen Russland und der Ukraine oder Aserbaidschan und Armenien zu beobachten sind, bleiben eine Ausnahme.
Die kriegerischen Ereignisse in der Ukraine[5] und im Gaza-Streifen prägen die Debatten in Europa gegenwärtig besonders. Andere bewaffnete Konflikte mit zum Teil wesentlich mehr Opfern, wie etwa in Syrien[6], im Sudan, in der DR Kongo[7] oder in Venezuela[8], haben demgegenüber weitaus weniger gesellschaftliche Debatten ausgelöst. Auch die Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Fluchtverhältnisse in Afghanistan[9], Äthiopien[10] und Myanmar/Bangladesch[11] trat 2023 in den Hintergrund.
In Hinsicht auf die Wahrnehmung des russischen Angriffs auf die Ukraine verhindert weiterhin das Nachwirken des »Kalten Krieges« und das Denken in Einflusssphären des 19. und 20. Jahrhunderts eine kritische Auseinandersetzung mit Russland als autoritärem Aggressor und als bedeutendem Verursacher globaler Fluchtbewegungen. Erinnert sei etwa an die Besetzung Tschetscheniens und die Zerstörung der Hauptstadt Grosny ab 1999. Selbst die russische Intervention in Syrien seit Herbst 2015, insbesondere die Bombardierung Aleppos durch russische Kampfflugzeuge, die maßgeblich zur verstärkten Flucht nach Europa 2015/16 beitrug, löste in weiten Teilen der Welt ungleich weniger Empörung und Solidarität aus, als die militärische Intervention Israels im Gaza-Streifen in Reaktion auf den Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.
Der aktuelle Konflikt im Gaza-Streifen geht historisch zurück auf den Ersten Weltkrieg – auf die Auflösung des russischen, österreichisch-ungarischen und osmanischen Imperiums. Die nachfolgende Bildung neuer Nationalstaaten hinterließ mit den Worten von Hannah Arendt eine »Nation der Minderheiten und das Volk der Staatenlosen«, wobei sie Staatenlose mit Flüchtlingen gleichsetzte.[12] Zwischen 1880 und 1945 flüchteten aufgrund von Verfolgung, Pogromen und dem Holocaust etwa 600000 Jüdinnen und Juden aus Europa nach Palästina. Dort wurde 1947 der Staat Israel gegründet. Von 1945 bis heute wanderten 1,3 Millionen Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion beziehungsweise Russland nach Israel ein, vor allem aufgrund der Unterdrückung jeglicher jüdischer Kultur.[13] Im selben Zeitraum flohen weitere etwa 850000 Jüdinnen und Juden vor Verfolgung aus verschiedenen arabischen beziehungsweise islamisch geprägten Staaten nach Israel. Dies kam, da kaum mehr Jüdinnen und Juden in muslimisch geprägten Ländern leben, einer weitreichenden Vertreibung gleich. Aufgrund dieser Vorgeschichte gilt Israel manchen Beobachtern als »Staat der Flüchtlinge«.[14] Zugleich ging der Staatsgründungsprozess Israels samt dem arabisch-israelischen Krieg 1948 mit umfangreichen Vertreibungsaktionen einher, in dessen Folge rund 750000 palästinensische Araber:innen vertrieben wurden.
Für die Araber:innen in dieser Region konnten sich in den späten 1940er Jahren die beteiligten Parteien (die arabischen Staaten, die palästinensischen Organisationen und die vormaligen westlichen Kolonialmächte) nicht auf einen eigenen Staat einigen. Palästinenser:innen, wie sie im Sinne der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) seit den 1970er Jahren üblicherweise bezeichnet werden, blieben eine der letzten Gruppen aus der »Schar von Flüchtlingen und Staatenlosen«[15] in der Folge der Auflösung der europäischen Kolonialreiche und des osmanischen Imperiums.[16] Die in diesem historischen Kontext neu entstandenen arabischen Staaten tragen eine Mitverantwortung für die fortdauernde Staatenlosigkeit der geflohenen Palästinenser:innen, denn sie bieten ihnen und ihren Nachfahren bis heute selten dauerhafte Perspektiven, etwa durch Staatsbürgerschaft.
Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und deren Verbrechen an der Zivilbevölkerung flohen zunächst rund eine halbe Million Israelis aus den Grenzgebieten zum Gaza-Streifen und zum Libanon innerhalb des Landes oder wurden evakuiert. Im Zuge des massiven Gegenangriffs zerstörten die israelischen Streitkräfte im Gaza-Streifen großflächig auch zivile Ziele. Bis Anfang 2024 mussten aufgrund der Kampfhandlungen schätzungsweise 1,9 Millionen Palästinenser:innen innerhalb des Gaza-Streifens fliehen. Bis Ende Januar 2024, als dieser Beitrag verfasst wurde, war weder die Versorgung der Flüchtenden noch ein Ausweichen vor den sich ausweitenden Kriegshandlungen möglich. Nichts deutet gegenwärtig darauf hin, dass sich daran absehbar etwas ändern wird. Die Flucht- und Flüchtlingsforschung ist dazu aufgerufen, in den kommenden Monaten und Jahren auch zu dieser Konflikt- und Fluchtkonstellation und ihren Folgen wissenschaftliches Wissen bereitzustellen. Dass sie dabei nicht nur auf großes Leid stößt, sondern zugleich in einem durch konkurrierende Deutungsangebote wie Antisemitismus, Siedlerkolonialismus oder Rassismus maximal aufgeladenen politischen Diskursfeld zu navigieren hat, macht die Herausforderung nicht geringer – eine Herausforderung, die auch die Vorbereitung des nächstjährigen Reports Globale Flucht kennzeichnen dürfte.
Mit diesem bis Januar 2024 entstandenen zweiten Report Globale Flucht versammeln wir zahlreiche namhafte Vertreter:innen von Wissenschaft und Zivilgesellschaft und präsentieren Beiträge zu aktuellen Fragen der globalen Fluchtverhältnisse und Themen der Fluchtforschung. Unsere Autor:innen schauen nicht nur auf das diesjährige Fokusthema der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, sondern auch auf einige der umfangreichsten Fluchtbewegungen weltweit: aus der Ukraine in die EU, aus Zentralamerika in die USA oder aus Myanmar nach Bangladesch. Mehrere Beiträge gelten aktuellen, intensiv diskutierten flüchtlingspolitischen Themen in Deutschland wie der Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Kommunen bei der Aufnahme von Schutzsuchenden sowie Maßnahmen zur Rückkehrförderung. Andere Texte blicken bewusst zurück und beschäftigen sich mit der (Nicht-)Aufnahme südostasiatischer »boat people« in der Bundesrepublik Deutschland Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre sowie postjugoslawischer Bürgerkriegsflüchtlinge in den 1990er Jahren. Wie bereits der Report Globale Flucht 2023 verfolgt auch die vorliegende Ausgabe den Anspruch, nur selten beachteten Fluchtsituationen Aufmerksamkeit zu schenken – wie zum Beispiel den Fluchtbewegungen in der Demokratischen Republik Kongo, aber auch der Flucht in den wie aus dem Iran.
Wir danken den Autor:innen sowie dem S. Fischer Verlag, und hier insbesondere unserer Lektorin Luca Homburg, für die reibungslose Kooperation. Laura Lotte Lemmer hat sich dankenswerterweise der Beiträge angenommen, die aus dem Feld der Kultur stammen. Unser Dank gilt außerdem dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das diese Publikation im Rahmen der Förderung des Projekts FFVT ermöglichte.
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						Petra Bendel

						Durchbruch und Desaster: Die jüngste Einigung auf eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems

					
					Kurz vor Jahresschluss, am 20. Dezember 2023, einigten sich in einem »Jumbo-Trilog« die Unterhändler von Europäischer Kommission, Europäischem Parlament und Rat der Europäischen Union informell auf eine lange ausstehende Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems – den von der Kommission bereits im September 2020 initiierten »Neuen Pakt für Migration und Asyl«.[17] Es handelt sich um ein ausgesprochen umfangreiches und komplexes Paket von Gesetzen, die noch formal das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen und sodann in den Mitgliedstaaten implementiert werden müssen. Die politischen Reaktionen auf die Einigung lassen sich auf einem rhetorischen Kontinuum abtragen, das von einem »historischen Durchbruch« bis hin zu einem »Desaster« reicht.

					Der vorliegende, bewusst normativ gefärbte Beitrag erläutert, warum diese Einigung zwar aus prozessualer Sicht als Durchbruch gelten kann, aber aus flüchtlings- und menschenrechtlicher Sicht auch gefährliche, schlimmstenfalls desaströse Aspekte beinhaltet. Er fragt außerdem, wie sich die künftige Entwicklung der europäischen Asylpolitik mit Blick auf die Umsetzung des Paktes und schließlich auf die normativen Grundlagen europäischer Flüchtlingspolitik einschätzen lässt.

					
						
							Prozessualer Durchbruch

						
						Bereits ein erstes von der Kommission vorgelegtes, umfassendes Reformvorhaben nach der letzten starken Fluchtmigration, die »Agenda für Migration«[18], war an der Uneinigkeit der Mitgliedstaaten spätestens 2018 gescheitert. Sie hatten sich mit dem Parlament nicht auf einen Ersatz für das seit jeher dysfunktionale, in den Jahren 2015 und 2016 aber kollabierte Dublin-System einigen können. Allzu unterschiedlich blieb die Interessenlage zwischen den diversen Staatengruppen im Innern der Europäischen Union. Hunderttausende Geflüchtete wanderten aus den Grenzstaaten, die dem Dublin-Prinzip zufolge eigentlich für das Asylverfahren zuständig gewesen wären, weiter. Ziele bildeten vor allem Deutschland und Schweden, während sich die Staaten an den Außengrenzen bei der Aufnahme und Durchführung der Verfahren im Stich gelassen fühlten.

						Die Positionen der EU-Mitgliedstaaten drifteten in der Folge der Ereignisse von 2015/16 weit über die Fragen auseinander, wie viel europäische Harmonisierung überhaupt nottäte und welche Aufnahmebereitschaft sie jeweils zeigten: Insbesondere eine Gruppe mittel- und osteuropäischer Staaten sah nicht die Notwendigkeit gemeinsamer europäischer Regelungen. Sie wollte das souveränitätslastige Feld von Flucht und Zuwanderung vielmehr national organisieren. Eine wachsende Staatengruppe war nicht bereit, zusätzliche Schutzsuchende aufzunehmen. Die europäischen Standards zur Aufnahme von Schutzsuchenden gerieten damit in einen »Negativwettbewerb«, in dem sich EU-Staaten gegenseitig in möglichst harschen Flüchtlingspolitiken überboten. An den EU-Außengrenzen herrschten menschenrechtswidrige Bedingungen in Aufnahmezentren, für die »Moria«, das völlig überfüllte griechische Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos, geradezu sinnbildlich wurde. Moria brannte schließlich im September 2020 ab, 12000 Menschen waren nun obdachlos.[19] Geflüchtete, die auf dem Mittelmeer in Seenot gerieten, wurden in Länder wie Libyen zurückgetrieben, in denen offenkundig menschenrechtswidrige Bedingungen herrschten. Völkerrechtswidrige Pushbacks, die meist von Mitgliedstaaten ausgingen, blieben ungeahndet. Das EU-Asylsystem setzte wenig Anreize, die internationalen und selbstgesetzten Regeln zu befolgen, da die Mitgliedstaaten kaum auf europäische Solidarität bei der Verteilung von Schutzsuchenden zählen konnten. In diesem Schäbigkeitswettbewerb[20] konnten sich die EU-Mitgliedstaaten und das Parlament lediglich darauf einigen, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, Frontex, erneut erheblich auszubauen und die gemeinsame Asylagentur (European Union Agency for Asylum, EUAA) zu verstärken. Auch verlegten sie sich darauf, mit Ländern außerhalb der Europäischen Union zu kooperieren und mit ihnen das Rückkehrsystem für abgelehnte Asylsuchende zu verstärken.

						Einzig einmal war es nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine Anfang 2022 in einem Akt anfänglicher Solidarität gelungen, EU-weit gemeinsam die Richtlinie zur vorübergehenden Schutzgewährung zu aktivieren, die es schon seit 2001 gibt. Sie erlaubte es, den Geflüchteten aus der Ukraine einen zeitlich befristeten Aufenthaltsstatus und damit auch Zugang zu sozialen Mindeststandards zu gewähren, ohne dass sie ein langwieriges Asylverfahren durchlaufen müssen. Die Richtlinie und ihre Umsetzung in nationales Recht ließ es im Prinzip zu, dieser Personengruppe unbürokratisch Schutz zu gewähren und die Menschen in den Arbeitsmarkt der aufnehmenden Mitgliedstaaten zu integrieren. Nicht einigen konnten sich die Mitgliedstaaten hingegen, Aufnahmekontingente für die ungleich verteilten Ukrainer:innen zu benennen, wie es die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz durchaus erlaubt hätte.[21]

						Angesichts dieser Lage hatte die Kommission Ende September 2020 mit dem »Neuen Pakt für Migration und Asyl« einen »frischen Start« in der EU-Asylpolitik vorgelegt, der in den vergangenen drei Jahren immer wieder verhandelt worden war.[22] Die Herkulesaufgabe bestand darin, die über die Migration zerstrittenen Mitgliedstaaten stärker zu einen und zu mehr Solidarität bei der Aufnahme zu bewegen, die Abwärtsspirale des Flüchtlingsschutzes zu stoppen, die Migration in geordnetere Bahnen zu lenken und durch striktere Auflagen zu reduzieren. Ein weiteres Scheitern einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik, so die Annahme, würde den EU-Bürger:innen den Eindruck verschaffen, dass die Regierungen die Kontrolle über die Migrationsbewegungen verloren hätten und zu einer Einigung nicht in der Lage wären. Damit, so die Befürchtung, würden sie zu einem Erstarken der populistischen bis extremen Rechten bei den nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2024 beitragen, was eine Einigung auf ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem vollends obsolet machen würde. Staaten wie Polen und Ungarn sollten mit Hilfe technischer Anreize übergangen beziehungsweise überstimmt werden, denn die Koalition der flüchtlingspolitisch liberaleren Staaten fürchtete, dass die EU-Ratspräsidentschaft Ungarns ab Mitte 2024 erst recht eine Asylreform verunmöglichen würde.

						Durch Überstimmen Polens und Ungarns als langjährigen Blockierern im Rat konnten per Mehrheitsentscheid im Juni überraschend die »Asylverfahrensverordnung« und die »Asylmanagement-Verordnung« beziehungsweise im Oktober 2023 die »Krisenverordnung« als Etappenziele erreicht werden. Schließlich einigten sich Rat, Parlament und Kommission im Dezember über das Gesamtpaket der Asylreform, das nur als Ganzes verabschiedet werden sollte. Nach drei Jahren Stop-and-Go war es dem »Jumbo-Trilog« bei dieser letzten Verhandlungsetappe letztlich darum gegangen, überhaupt noch eine Einigung zu erzielen.

						Aus der Perspektive der Kommission[23], der Parlamentspräsidentin und der Berichterstatter:innen[24] sowie der spanischen Ratspräsidentschaft[25] war die Einigung am 20. Dezember 2023 daher ein »Erfolg für Europa«, eine »historische Einigung«, ja, ein »historischer Durchbruch«: Er erlaube es, nach den langen, kontroversen Verhandlungen an einer gemeinsamen europäischen Politik festzuhalten, ohne dass die EU in Migrationsfragen auseinanderbräche. Andernfalls hätte aus der Sicht einiger Mitgliedstaaten – so auch der deutschen Bundesregierung, die nach anfänglichem Zögern den Ratskompromissen zustimmte – die Sorge bestanden, jedes Land werde künftig seine eigene Asylpolitik verfolgen. Dies wiederum hätte zu einer Wiedererrichtung von Binnengrenzen und damit zu einem Scheitern des Schengener Abkommens von 1985 führen können.

						Bei genauerer Analyse der Äußerungen auf den Pressekonferenzen im Dezember 2023, insbesondere der Rede von Kommissarin Ylva Johansson, zeigt sich: Die Einschätzung, dass es sich hier um einen »Durchbruch« handele, machte sich weniger an den Inhalten (»policies«) fest als vielmehr an der konfliktgeladenen, prozesshaften Dimension der Politik (»politics«). In der Tat: Mitgliedstaaten, deren Tradition im Umgang mit Zuwanderung, deren ideologische Orientierung in den aktuellen Regierungen und deren Verständnis von souveräner oder supranationaler Gestaltung von Migration weit auseinanderlagen, einigten sich auf einen wohl durchaus historisch zu nennenden Kompromiss. Parlament und Rat, deren Positionen in Teilen große Diskrepanzen aufwiesen, näherten sich an und vereinbarten ein gemeinsames Paket von Maßnahmen, das noch der Annahme durch die EU-Gesetzgeber und der Umsetzung in den Mitgliedstaaten harrt.

					
					
						
							Inhaltliche Schieflage

						
						Das vereinbarte Paket von Rechtsakten besteht aus folgenden fünf Pfeilern: einer Revision der Verordnung zur Regelung der Asylverfahren[26], des Abgleichs biometrischer Daten (EURODAC)[27], eines Screenings von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen[28], eines gemeinsamen Asyl- und Migrationsmanagements[29] sowie einer Verordnung zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl[30]:

						Die Asylverfahrensverordnung führt unter anderem ein gemeinsames, strafferes Verfahren und Standards zum internationalen Schutz ein. Auf der Grundlage der Asylverfahrensverordnung soll zügig festgestellt werden, ob Asylanträge unbegründet oder unzulässig sind. Asylverfahren an der Grenze sollen künftig verpflichtend sein für solche Personen, die als Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung eingestuft werden, die Behörden durch falsche Angaben oder durch Verschweigen von Informationen getäuscht haben oder aus einem Drittstaat mit einer Anerkennungsquote von weniger als 20 % stammen. Ihr Asylverfahren wird dann qua »Fiktion der Nichteinreise«[31] nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates, sondern in einer Transitzone beziehungsweise an einem eigenen Standort innerhalb des Mitgliedstaates durchgeführt.

						Die Mitgliedstaaten selbst (nicht etwa: unabhängige Stellen) müssen einen Monitoring-Mechanismus zur Einhaltung der Grundrechte im Grenzverfahren einrichten. Darüber hinaus müssen sie adäquate Aufnahme- und Personalkapazitäten aufbauen, eine jährlich festgelegte Zahl an Anträgen im Grenzverfahren durchführen und die Rückkehr jener Personen vollstrecken, die keine Aufnahme erfahren. Auf EU-Ebene wird eine Höchstgrenze von zunächst 30000 Asylanträgen festgelegt, die bearbeitet werden müssen. Diese Kappungsgrenze, die mit Aufbau entsprechender Kapazitäten erhöht werden kann, wird auf die Mitgliedstaaten entsprechend umgerechnet. Reist eine Person aus einem »sicheren Drittstaat« ein, einem Staat, in dem das Leben und die Freiheit des Antragstellers garantiert sind, dann können die Asylprüfbehörden deren Antrag als unzulässig ablehnen.

						Auf der Basis der Screening-Verordnung werden verstärkte Personenkontrollen inklusive Gesundheits- und Sicherheitsüberprüfungen sowie die Registrierung in der Datenbank EURODAC (für die ebenfalls eine revidierte EURODAC-Verordnung beschlossen wurde) unter Einsatz des Fingerabdrucksystems an Außengrenzen während einer Frist von maximal sieben Tagen durchgeführt. Dem Ergebnis entsprechend werden die Personen an der Grenze einem der vorgesehenen Verfahren zugeleitet: Rückkehr ins Herkunftsland oder Einleitung eines Asylverfahrens. Die Verordnung betrifft solche Personen, die beim unbefugten Überschreiten einer Außengrenze auf dem Land-, See- oder Luftweg aufgegriffen, bei Such- und Rettungseinsätzen auf See ausgeschifft wurden, die ohne entsprechende Papiere an Außengrenzübergangsstellen oder in Transitzonen einen Antrag auf internationalen Schutz stellen beziehungsweise im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufgegriffen werden. Die betroffenen Personen dürfen währenddessen nicht einreisen und können unter bestimmten Bedingungen in Haft genommen werden. Auch für die Zeit des Screenings müssen die Mitgliedstaaten einen unabhängigen Mechanismus zur Überwachung der Achtung der Grundrechte einrichten.

						Das Dublin-System wird durch die Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement abgelöst. Dennoch müssen weiterhin Schutzsuchende ihren Antrag in der Regel im Mitgliedstaat der ersten Einreise oder des rechtmäßigen Aufenthaltes stellen. Gründe für die Übertragung der Zuständigkeit für einzelne Asylsuchende zwischen Mitgliedstaaten wurden eingeschränkt mit dem Ziel, Sekundärwanderungen zu vermeiden. Zentral ist hier die Errichtung eines »neuen Solidaritätsmechanismus«. Demnach muss nicht jeder Mitgliedstaat selbst Asylsuchende aufnehmen oder aus anderen Staaten übernehmen. Stattdessen ist es möglich, Solidarität durch Finanzbeiträge, auch in Drittländern, zu leisten oder »alternative Solidaritätsmaßnahmen« zu übernehmen, beispielsweise Personal zu entsenden. Dabei entscheiden die Mitgliedstaaten selbst, welche Leistungen sie erbringen. Der Solidaritätsmechanismus soll EU-weit durch einen Koordinator gesteuert werden.

						Bei der Krisenverordnung handelt es sich um einen neuen Rechtsakt. Er ermöglicht es den Mitgliedstaaten in sogenannten »Krisenreaktionen«, in sogenannten »Situationen höherer Gewalt« oder in Konstellationen, in denen Migrant:innen »instrumentalisiert« werden, die Registrierung von Asylanträgen oder das Asylverfahren an der Grenze anzupassen: Für die Registrierung von Schutzanträgen läuft dann eine verlängerte Frist von vier Wochen (anstelle von regulär sieben Tagen). Außerdem können die Kriterien für eine Prüfung eines Asylantrags im Grenzverfahren, beispielsweise die entsprechende Anerkennungsquote, angehoben werden (etwa auf einen Schwellenwert von 50 %). Sofern der Rat zustimmt, können betroffene Mitgliedstaaten zugleich auch Solidaritätsbeiträge und Unterstützungsmaßnahmen bei der EU und ihren Mitgliedstaaten anfordern.

						Inhaltlich-normativ weist das Paket, wie etliche Parlamentsfraktionen und Abgeordnete, Menschenrechtsorganisationen, Wohlfahrtsverbände, Seenotrettungsorganisationen, Flüchtlingsorganisationen und -helfer:innen sowie Anwält:innen und NGOs wiederholt kritisiert haben, eine deutliche Schieflage auf.[32] Diese ordnungspolitische Schlagseite gehe, so die Kritik auch von etlichen (rechts-)wissenschaftlichen, wenngleich unterschiedlich nuancierten Beiträgen[33], auf Kosten der Rechte von Schutzsuchenden in der EU und an ihren Außengrenzen, ja, sie gefährde nach manchen Einschätzungen sogar das individuelle Recht auf Asyl und menschenrechtliche Grundprinzipien der Flüchtlingspolitik.

						Die Verfasserin dieses Beitrags schließt sich der Auffassung an, dass die inhaltlichen Ziele (»policies«) der Schutzgewährung gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention und den EU-eigenen Standards immer stärker gegenüber dem – an sich berechtigten – Anspruch der Mitgliedstaaten auf Kontrolle ihrer (gemeinsamen Außen-)Grenzen und den Souveränitätsansprüchen einiger Mitgliedstaaten ins Hintertreffen geraten sind. Dabei ist durchaus zu konstatieren, dass die Mitgliedstaaten und gerade auch die deutsche Bundesregierung vor einem Dilemma standen: Einerseits wollten sie auf der prozessualen Ebene einem gemeinsamen Verfahren zustimmen und sorgten sich zurecht um das Schengen-Prinzip offener Binnengrenzen. Andererseits ist inhaltlich darauf zu verweisen, dass die Zustimmung zu einer solchen inhaltlichen Verschärfung eine Gefährdung menschenrechtlicher Grundlagen der europäischen Asylpolitik beinhaltet. Diese inhaltliche Einschätzung ergibt sich im Wesentlichen aus drei roten Linien, die aufgrund der bisherigen Einigung überschritten werden könnten:

							eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls durch eine Inhaftnahme von Familien mit Kindern ohne Altersgrenze,

	mangelnde Verfahrensgarantien im Grenzverfahren, ganz besonders in den Krisenmechanismen, und, damit zusammenhängend, die Ausweitung der Zahl »sicherer Drittstaaten«,

	eine mögliche Unterhöhlung des grundlegenden flüchtlingsrechtlichen Prinzips des Non-Refoulements.




						Dabei steckt freilich mancher Teufel im Detail der letztlich noch zu fixierenden Regelungen durch die beiden EU-Gesetzgeber und durch die Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Im Einzelnen:

						Das neue Verfahren an den Außengrenzen führt letztlich dazu, dass Asylverfahren zumindest zeitweise unter haftähnlichen Bedingungen, etwa in Transitzentren, stattfinden müssen. Die meisten Mitgliedstaaten wollten diese Verfahren selbst für Familien mit Kindern durchführen. Das Europäische Parlament hingegen hatte zunächst die Durchführung von Grenzverfahren nur als Ausnahme vorgesehen und verlangt, dass Familien mit Kindern unter 12 Jahren nicht in Haft genommen werden sollten. Das Parlament aber unterlag in den Verhandlungen mit dem Rat, der nach Kompromissvorschlägen der Ratspräsidentschaft letztlich keinerlei Altersbeschränkung für eine Inhaftnahme von Kindern für eine Dauer von sechs bis neun Monaten vorsah. Auch die deutsche Bundesregierung konnte sich im Rat mit ihrem Begehr nicht durchsetzen, Familien mit Kindern unter 18 Jahren aus diesen Verfahren auszunehmen.[34]

						Es zeigt sich jedoch, dass bei der letztlichen Einigung im Dezember 2023 die Möglichkeiten zu einer Inhaftnahme selbst von Kindern extrem weit ausgelegt und die Schutzmechanismen für Kinder übergangen wurden. Dieser Einschätzung liegt ein ausführlicher gemeinsamer Bericht des Europarates und der europäischen Agentur für Grundrechte über die Kinderrechte an den Grenzen zugrunde.[35] Gefährdet wird das in der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 verankerte Grundprinzip des »Kindeswohls«. Kindern kommen als vulnerablen Personen auch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und der EU-Grundrechtecharta zufolge besondere Schutzrechte zu. Diese gelten auch für Flüchtlings-, Asylsuchenden- und Migrantenkinder, wie das EU-Sekundärrecht zur Regelung von Asyl, Rückführung und Inhaftierung von Einwanderern bestimmt.

						Wenngleich unter sehr engen Grenzen eine Inhaftnahme von Ausländer:innen nach der EMRK möglich ist, müssen die Staaten jedoch speziell bei Kindern Alternativen zur Inhaftierung gebührend berücksichtigen und entlang der Regeln des Europarates nachweisen, dass es sich um eine Maßnahme des letzten Mittels handelt. Dies schreiben auch Art. 11 Abs. 2 der bisher gültigen Richtlinie über Aufnahmebedingungen und Art. 17 Abs. 1 der Rückführungsrichtlinie fest. Selbst wenn die Inhaftierung rechtmäßig und nicht willkürlich ist, kann sie je nach Kindesalter, Dauer und Unterbringungsform immer noch eine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellen.

						
						Außerdem fragt sich, wie genau man sich diese haftähnlichen Bedingungen an der Grenze künftig in der Praxis wird vorstellen können – allzu präsent sind noch die Bilder der stets überfüllten »Hotspots« – siehe das Symbol »Moria« – an den Grenzen. Daran wird auch die Festlegung einer Höchstzahl an Plätzen wohl nichts ändern. Ob sich die herrschenden Missstände in zahlreichen Aufnahmeeinrichtungen an den Außengrenzen in der künftigen Praxis hin zu effizienteren Verfahren und menschenrechtskonformen Aufnahmebedingungen werden ändern lassen, bleibt fraglich. »Das Konzept der ›Kappungsgrenze‹ macht dieses Vorhaben noch fragwürdiger, da die Qualität von Grenzverfahren hinter rein quantitativen Zielgrößen zurückstehen könnte«.[36]

						Auf breite Kritik stieß auch die Ausweitung solcher beschleunigter Grenzverfahren, die durch eine »Fiktion der Nichteinreise« eine bisher nur unter bestimmten Bedingungen mögliche verkürzte Prüfung des Schutzanspruchs direkt an der Grenze vorsehen.[37] »Künftig – so die Kritik an den Entwürfen – wird die bisherige Ausnahme zur Regel. Einem beachtlichen Anteil der Schutzsuchenden droht das Szenario, unmittelbar an den europäischen Außengrenzen einem Grenzverfahren zugeleitet zu werden, dessen Ergebnis in vielen Fällen die formale Abweisung des Asylantrags als unzulässig sein wird; demgemäß wird die Rückführung in den entsprechenden Drittstaat veranlasst, ohne dass der Asylantrag überhaupt jemals inhaltlich geprüft wurde.«[38] Bei dieser Art von Verfahren stellen sich anschließend auch praktische Fragen eines möglichen Rechtsbehelfs. Dies gilt insbesondere im Falle des Krisenmechanismus dann, wenn außergewöhnlich viele Schutzsuchende an die EU-Außengrenzen kommen oder aber ein Drittstaat Schutzsuchende »instrumentalisiert«. NGOs und einige Fraktionen im Europäischen Parlament befürchten nicht ohne Grund, dass diese Regelung zu mehr rechtswidrigen Pushbacks und einer Unterhöhlung des völkerrechtlichen Refoulement-Verbots führen könnte.
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